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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Leuchtmodul für einen
Fahrzeugscheinwerfer, wobei das Leuchtmodul zumin-
dest ein durch Beleuchtung mit Laserlicht zur Ausstrah-
lung von sichtbarem Licht anregbares Leuchtelement
und zumindest ein lichtdurchlässiges Trägerelement auf-
weist, wobei das Trägerelement zumindest eine Licht-
eintrittsfläche und zumindest eine der Lichteintrittsfläche
gegenüberliegende Lichtaustrittsfläche aufweist, wobei
das zumindest eine Leuchtelement zur Einstrahlung von
Licht in die Lichteintrittsfläche an der zumindest einen
Lichteintrittsfläche des Trägerelements angeordnet ist,
wobei a) die zumindest eine Lichtaustrittsfläche des Trä-
gerelements durch eine die Lichtaustrittsfläche umran-
dende lichtundurchlässige Maskierung begrenzt ist oder
b) die zumindest eine Lichtaustrittsfläche bis an Seiten-
flächen des Trägerelements heranreicht, wobei zumin-
dest eine Seitenfläche zwei aneinander angrenzende
Seitenabschnitte aufweist, die zur Ausbildung einer Hell-
Dunkel-Grenze zueinander geneigt sind, wobei der Fahr-
zeugscheinwerfer ferner eine Laserlichtquelle zur Anre-
gung des Leuchtelements und eine Projektionslinse, ins-
besondere eine asphärische Projektionslinse, zur Abbil-
dung des von dem Leuchtmodul abgestrahlten Lichtes
auf einen vor dem Fahrzeugscheinwerfer liegenden Be-
reich aufweist.
[0002] Leuchtmodule gemäß dem Stand der Technik,
welche ein mit Laserlicht zur Ausstrahlung von sichtba-
rem Licht anregbares Leuchtelement aufweisen, haben
den Nachteil, dass das durch das Leuchtelement abge-
strahlte Licht im Allgemeinen ungerichtet ist und in Bezug
auf eine nachgeschaltete Optik mittels zusätzlicher Bau-
teile positioniert oder geformt werden muss.
[0003] Hierzu zeigt die JP 2013/196 818 A eine lichte-
mittierende Vorrichtung mit einem Lichtleiter, welcher
Licht zwischen einer Eintrittsfläche und einer Austritts-
fläche leitet, einem zur Halterung des Lichtleiters vorge-
sehenen Halteelement, einer Lichtquelle, einer Platte,
welche eine der Größe der Austrittsfläche entsprechen-
de Öffnung aufweist, die an einer Stelle angeordnet ist,
wo ein zylindrischer Abschnitt des Halteelements hinein-
passt und die Austrittsfläche des Lichtleiters von dem
Halteelement gehalten wird, um ein offenes Ende an der
Spitze des zylindrischen Abschnitts auszufüllen, und mit
einem Wellenlängenkonversionselement, welches das
von der Austrittsfläche emittierende Licht absorbiert und
die Wellenlänge konvertiert, um Licht eines gegebenen
Wellenlängenspektrums zu emittieren.
[0004] Eine Aufgabe der Erfindung besteht daher da-
rin, diesen Nachteil zu beheben. Diese Aufgabe wird mit
einem Leuchtmodul der eingangs genannten Art gelöst,
bei welchen erfindungsgemäß die zumindest eine
Lichtaustrittsfläche des Leuchtmoduls einen der Bildfeld
Wölbung der Projektionslinse angepassten Verlauf auf-
weist.
[0005] Bei einer Ausführungsform gemäß Punkt b)
könnte die Neigung der Seitenflächen zwischen 15° und

90° betragen. Im Rahmen dieser Offenbarung wird unter
dem Ausdruck "Laserlicht" ein von einer Laserlichtquelle
abgestrahltes Licht mit einer Wellenlange zwischen 550
und 200 nm verstanden. Vorzugsweise wird blaues Licht
mit Wellenlänge von ca. 450 nm eingesetzt. Bei dem
Leuchtelement kann es sich beispielsweise um einen
Phosphor handeln.
[0006] Vorteilhafterweise kann vorgesehen sein, dass
das Trägerelement aus Glas besteht.
[0007] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
zumindest eine Lichteintrittsfläche und die zumindest ei-
ne Lichtaustrittsfläche zueinander parallel sind.
[0008] Außerdem kann vorgesehen sein, dass das
Verhältnis der Lichteintrittsfläche zur Lichtaustrittsfläche
zwischen 1:1 und 1:10 beträgt, das Verhältnis des Wer-
tes der Lichtaustrittsfläche gemessen in mm2 zu dem
Wert des Abstands zwischen der Lichteintritts- und
Lichtaustrittsfläche gemessen in mm kleiner als 2:1 ist
und das Verhältnis des Wertes der Lichteintrittsfläche
gemessen in mm2 zu dem Wert des Abstands zwischen
der Lichteintritts- und Lichteintrittsfläche gemessen in
mm kleiner als 1:2 ist. Bei einer Fernlichtanwendung
reicht typischerweise ein Lichtbild mit einer Winkelbreite
von +/-5° aus. Bei einer typischen Linsenbrennweite von
40mm würde das eine Ausdehnung in der Bildebene von
10mm bedeuten. Verringert sich die Brennweite wird
auch dieser Wert kleiner, aber auch die erreichbaren In-
tensitäten werden reduziert. Um möglichst hohe Intensi-
täten für den Einsatz des Leuchtmoduls als Fernlicht zu
erreichen, macht es Sinn, den Leuchtfleck, also den
durch Laserlicht angeregten Bereich des Leuchtele-
ments, sehr klein (0.1mm < D < 1mm) und damit kon-
zentriert auszugestalten und zusätzlich den Abstand zwi-
schen Lichteintritts- und Lichtaustrittsfläche groß zu wäh-
len um die störende Gelbfärbung am Rand des Winkel-
bereichs abzuschatten. Um die Funktion sinnvoll umzu-
setzen, ergibt sich eine minimale Distanz zwischen Licht-
eintritts- und Austrittsfläche von 10mm, bei größeren Dis-
tanzen reduziert sich die Lichtnutzungseffizienz des Sys-
tems, aber die erreichbare maximale Intensität wird
erhöht. Bei einer Anwendung für homogene Ausleuch-
tung, bei der keine hohen Intensitäten gefordert sind, ist
es sinnvoll, einen größeren Leuchtfleck (1mm < D <
10mm) umzusetzen. Hier kann die Distanz zwischen
Lichteintritt- und Lichtaustritt auch kleiner 10mm sein. Es
gibt aber auch Anwendungen, wo eine hohe Distanz zur
Homogenisierung der Beleuchtung eingesetzt wird. So-
genannte Integratorstäbe (Lichteintritt- und austrittsflä-
chen typischerweise ident, Distanz sehr hoch) können
genutzt werden, um Lichtbündel verschiedener Licht-
quellen zu einem möglichst homogenen Einzellichtbün-
del zu kombinieren.
[0009] Zudem kann vorgesehen sein, dass das Träge-
relement eine planparallele Platte ist, die vorzugsweise
eine Dicke von zumindest 0,2 mm aufweist.
[0010] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Maskierung aus einer Lackschicht, einem Polymer oder
einer metallischen Beschichtung besteht. Eine Maskie-
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rung bestehend aus einer metallischen Beschichtung bil-
det eine reflektierende Oberfläche, die insbesondere bei
Hochenergieanwendungen Vorteile aufweist, da eine
solche Beschichtung besonders robust ist. Zur Abbildung
einer Hell-Dunkel-Grenze direkt am Trägerelement,
kann vorgesehen sein, dass die Maskierung die
Lichtaustrittsfläche auf eine im Wesentlichen sechsecki-
ge geometrische Form begrenzt, welche aus einer
Rechteckfläche und einem auf einer Hälfte der Recht-
eckfläche aufsitzenden Trapezfläche besteht, wobei eine
Seitenlinie der Trapezfläche eine Seitenlinie der Recht-
eckfläche fluchtend verlängert. Die Neigung der Seiten-
linie der Trapezfläche, welche der fluchtend verlängern-
den Seitenlinie gegenüberliegt beträgt zum Beispiel zwi-
schen 15 und 90°.
[0011] Weiterer Aspekt Erfindung betrifft einen Fahr-
zeugscheinwerfer umfassend ein erfindungsgemäßes
Leuchtmodul und eine Laserlichtquelle zur Anregung des
Leuchtmoduls bzw. Leuchtelements.
[0012] Erfindungsgemäß ist es vorgesehen, dass der
Fahrzeugscheinwerfer ferner eine Projektionslinse, ins-
besondere eine asphärische Projektionslinse, zur Abbil-
dung des von dem Leuchtmodul abgestrahlten Lichtes
auf einen vor dem Fahrzeugscheinwerfer liegenden Be-
reich aufweist.
[0013] Erfindungsgemäß weist die zumindest eine
Lichtaustrittsfläche des Leuchtmoduls einen der Bildfeld-
wölbung der Projektionslinse angepassten Verlauf auf.
Dadurch ist möglich, dass jeder Punkt an der Lichtaus-
trittsfläche mit den gleichen geometrischen Eigenschaf-
ten durch die Linse abgebildet wird, wodurch Abbildungs-
fehler vermieden werden können.
[0014] Die Erfindung ist im Folgenden anhand bei-
spielhafter und nicht einschränkender Ausführungsfor-
men näher erläutert, die in den Figuren veranschaulicht
ist. Darin zeigt

Figur 1 eine Vorderansicht einer ersten Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Leuchtmo-
duls,

Figur 2 eine Rückansicht des Leuchtmoduls aus Fi-
gur 1,

Figur 3 eine Seitenansicht des Leuchtmoduls gemäß
Figuren 1 und 2,

Figur 4 eine perspektivische Darstellung einer zwei-
ten Ausführungsform eines Leuchtmoduls,

Figur 5 eine schematische Draufsicht auf das
Leuchtmodul gemäß Figur 4 und

Figur 6 eine schematische Darstellung eines Fahr-
zeugscheinwerfers mit einem erfindungsgemäßen
Leuchtmodul.

[0015] In den folgenden Ausführungsbeispielen be-

zeichnen - sofern nicht anders angegeben - gleiche Be-
zugszeichen gleiche Merkmale.
[0016] Figur 1 zeigt eine Vorderansicht einer ersten
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Leuchtmo-
duls 1. Darin ist ein Leuchtmodul 1 für einen in Figur 6
dargestellten Fahrzeugscheinwerfer 2 erkennbar, wobei
das Leuchtmodul 1 zumindest ein durch Beleuchtung mit
Laserlicht zur Ausstrahlung von sichtbarem Licht anreg-
bares Leuchtelement 3 aufweist. Das Leuchtelement 3
ist an der in Figur 2 gezeigten Rückseite eines lichtdurch-
lässigen Trägerelements 4 angeordnet, an der eine Licht-
eintrittsfläche 4a ausgebildet ist, wobei das Leuchtele-
ment 3 Licht über die Lichteintrittsfläche 4a in das Trä-
gerelement 4 einstrahlt. Die in Figur 1 gezeigte Vorder-
seite des Trägerelements 4 weist eine der Lichteintritts-
fläche 4a gegenüberliegende Lichtaustrittsfläche 4b auf,
die in dem gezeigten Ausführungsbeispiel durch eine
lichtundurchlässige Maskierung 5 umrandet und damit
begrenzt ist. Die Maskierung 5 kann beispielsweise aus
einer Lackschicht, einem Polymer oder einer metalli-
schen Schicht bestehen. Die Maskierung 5 begrenzt die
Lichtaustrittsfläche 4b auf eine im Wesentlichen sechs-
eckige geometrische Form, welche aus einer Rechteck-
fläche 4b’ und einer auf einer Hälfte der Rechteckfläche
aufliegenden Trapezfläche 4b" besteht, wobei eine Sei-
tenlinie der Trapezfläche 4b" eine Seitenlinie der Recht-
eckfläche 4b’ fluchtend verlängert. Damit kann in einfa-
cher Weise eine Hell-Dunkel-Grenze bereits direkt an
der Lichtaustrittsfläche 4b des Leuchtmoduls 1 ausge-
bildet werden.
[0017] Figur 3 zeigt eine Seitenansicht des Leuchtmo-
duls 1 gemäß den Figuren 1 und 2. Die Lichteintrittsfläche
4a und die Lichtaustrittsfläche 4b sind vorzugsweise zu-
einander parallel. Die Dicke d des Trägerelements 4 be-
trägt vorzugsweise zumindest 0,2 mm.
[0018] Figur 4 zeigt eine perspektivische Darstellung
einer zweiten Ausführungsform eines Leuchtmoduls 1.
Im Gegensatz zur ersten Ausführungsform weist das
Leuchtmodul 1 keine Maskierung 5 auf. Das Trägerele-
ment 4 ist so geformt, dass die Lichtaustrittsfläche 4b bis
an die Seitenflächen 6a bis 6d des Trägerelement 4 he-
ranreicht, wobei zumindest eine Seitenfläche 6b anein-
ander angrenzende Seitenabschnitte 6b’ und
6b" aufweist, die zur Ausbildung einer Hell-Dunkel-Gren-
ze zueinander geneigt sind. Die Lichtaustrittsfläche 4b
wird daher direkt durch die Seitenflächen 6a bis 6d be-
grenzt.
[0019] Figur 5 zeigt eine schematische Draufsicht auf
das Leuchtmodul 1 gemäß Figur 4. Ähnlich zu dem
Leuchtmodul 1 gemäß den Figuren 1 bis 3 weist das
Leuchtmodul 1 gemäß der zweiten Ausführungsform
ebenso ein Leuchtelement 3 auf, welches Licht in die
Lichteintrittsfläche 4a einstrahlt. Dieses Licht kann zu-
dem über die Seitenflächen 6a bis 6d, die reflektierend
ausgeführt sind, hin zu der Lichtaustrittsfläche 4b reflek-
tiert werden. Dadurch ist es möglich, die Lichteintrittsflä-
che 4a kleiner als die Lichtaustrittsfläche 4b auszuführen.
[0020] Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
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nes Fahrzeugscheinwerfers 2 mit einem erfindungsge-
mäßen Leuchtmodul 1. Der Fahrzeugscheinwerfer 2 um-
fasst ein erfindungsgemäßes Leuchtmodul 1, eine La-
serlichtquelle 7 zur Anregung des Leuchtmoduls 1 und
eine Projektionslinse 8 zur Abbildung des von dem
Leuchtmodul 1 abgestrahlten Lichtes auf einen vor dem
Fahrzeugscheinwerfer 2 liegenden Bereich. Die
Lichtaustrittsfläche 4b weist eine an die Bildfeldwölbung
E der Projektionslinse 8 angepasste Form auf, sodass
jeder Punkt an der Lichtaustrittsfläche 4b mit den glei-
chen Abbildungseigenschaften durch die Projektionslin-
se 8 abgebildet wird.
[0021] In Anbetracht dieser Lehre ist der Fachmann in
der Lage, ohne erfinderisches Zutun zu anderen, nicht
gezeigten Ausführungsformen der Erfindung zu gelan-
gen. Die Erfindung ist daher nicht auf die gezeigten Aus-
führungsformen beschränkt. Auch können einzelne As-
pekte der Erfindung bzw. der Ausführungsformen aufge-
griffen und miteinander kombiniert werden. Wesentlich
sind die der Erfindung zugrunde liegenden Gedanken,
die durch einen Fachmann in Kenntnis dieser Beschrei-
bung in mannigfaltiger Weise ausgeführt werden können
und trotzdem als solche aufrechterhalten bleiben. Die
einzige Limitierung der Erfindung stellen die beigefügte
Ansprüche dar.

Patentansprüche

1. Fahrzeugscheinwerfer (2) mit einem Leuchtmodul
(1), wobei das Leuchtmodul (1) zumindest ein durch
Beleuchtung mit Laserlicht zur Ausstrahlung von
sichtbarem Licht anregbares Leuchtelement (3) und
zumindest ein lichtdurchlässiges Trägerelement (4)
aufweist, wobei das Trägerelement (4) zumindest ei-
ne Lichteintrittsfläche (4a) und zumindest eine der
Lichteintrittsfläche (4a) gegenüberliegende
Lichtaustrittsfläche (4b) aufweist, wobei das zumin-
dest eine Leuchtelement (3) zur Einstrahlung von
Licht in die Lichteintrittsfläche (4a) an der zumindest
einen Lichteintrittsfläche (4a) des Trägerelements
(4) angeordnet ist, wobei

a) die zumindest eine Lichtaustrittsfläche (4b)
des Trägerelements (4) durch eine die Lichtaus-
trittsfläche (4b) umrandende lichtundurchlässi-
ge Maskierung (5) begrenzt ist oder
b) die zumindest eine Lichtaustrittsfläche (4b)
bis an Seitenflächen (6a bis 6d) des Trägerele-
ments (4) heranreicht, wobei zumindest eine
Seitenfläche (6b) zwei aneinander angrenzen-
de Seitenabschnitte (6b’, 6b") aufweist, die zur
Ausbildung einer Hell-Dunkel-Grenze zueinan-
der geneigt sind,

wobei der Fahrzeugscheinwerfer ferner eine Laser-
lichtquelle (7) zur Anregung des Leuchtelements (3)
und eine Projektionslinse (8), insbesondere eine as-

phärische Projektionslinse, zur Abbildung des von
dem Leuchtmodul (1) abgestrahlten Lichtes auf ei-
nen vor dem Fahrzeugscheinwerfer (2) liegenden
Bereich aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest eine Lichtaustrittsfläche (4b) des
Leuchtmoduls (1) einen der Bildfeldwölbung (E) der
Projektionslinse (8) angepassten Verlauf aufweist.

2. Fahrzeugscheinwerfer (2) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trägerelement
(4) aus Glas besteht.

3. Fahrzeugscheinwerfer (2) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest eine
Lichteintrittsfläche (4a) und die zumindest eine
Lichtaustrittsfläche (4b) zueinander parallel sind.

4. Fahrzeugscheinwerfer (2) nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis der
Lichteintrittsfläche (4a) zur Lichtaustrittsfläche (4b)
zwischen 1:1 und 1:10 beträgt, das Verhältnis des
Wertes der Lichtaustrittsfläche (4b) gemessen in
mm2 zu dem Wert des Abstands zwischen der Licht-
eintritts- und Lichtaustrittsfläche (4b) gemessen in
mm kleiner 2:1 ist und das Verhältnis des Wertes
der Lichteintrittsfläche (4a) gemessen in mm2 zu
dem Wert des Abstands zwischen der Lichteintritts-
und Lichteintrittsfläche (4a) gemessen in mm kleiner
1:2 ist.

5. Fahrzeugscheinwerfer (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Trägerelement (4) eine planparallele Platte ist, die
vorzugsweise eine Dicke von zumindest 0,2 mm auf-
weist.

6. Fahrzeugscheinwerfer (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Maskierung (5) aus einer Lackschicht, einem Poly-
mer oder einer metallischen Beschichtung besteht.

7. Fahrzeugscheinwerfer (2) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Maskierung (5) die Lichtaustrittsfläche (4b) auf eine
im Wesentlichen sechseckige geometrische Form
begrenzt, welche aus einer Rechteckfläche und ei-
ner auf einer Hälfte der Rechteckfläche aufsitzenden
Trapezfläche besteht, wobei eine Seitenlinie der
Trapezfläche eine Seitenlinie der Rechteckfläche
fluchtend verlängert.

Claims

1. A vehicle headlamp (2) comprising a lighting module
(1), wherein the lighting module (1) comprises at
least one lighting element (3), which can be excited
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to emit visible light by being illuminated with laser
light, and at least one light-permeable carrier ele-
ment (4), wherein the carrier element (4) comprises
at least one light entry face (4a) and at least one light
exit face (4b) opposite the light entry face (4a),
wherein the at least one lighting element (3) is ar-
ranged on the at least one light entry face (4a) of the
carrier element (4) so as to radiate light into the light
entry face (4a), wherein

a) the at least one light exit face (4b) of the carrier
element (4) is bounded by a light-impermeable
masking (5) surrounding the light exit face (4b)
or
b) the at least one light exit face (4b) reaches
as far as side faces (6a to 6d) of the carrier el-
ement (4), wherein at least one side face (6b)
comprises two mutually adjacent side portions
(6b’, 6b"), which are inclined relative to one an-
other so as to form a light-dark boundary,

wherein the vehicle headlamp also comprises a laser
light source (7) for exciting the lighting element (3)
and a projection lens (8), in particular an aspherical
projection lens, for projecting the light irradiated by
the lighting module (1) onto a region arranged in front
of the vehicle headlamp (2),
characterised in that
the at least one light exit face (4b) of the lighting
module (1) has a profile adapted to the curvature of
the field of view (E) of the projection lens (8).

2. The vehicle headlamp (2) according to claim 1, char-
acterised in that the carrier element (4) is made of
glass.

3. The vehicle headlamp (2) according to claim 1 or 2,
characterised in that the at least one light entry
face (4a) and the at least one light exit face (4b) are
parallel to one another.

4. The vehicle headlamp (2) according to claim 3, char-
acterised in that the ratio of the light entry face (4a)
to the light exit face (4b) is between 1:1 and 1:10,
the ratio of the value of the light exit face (4b) meas-
ured in mm2 to the value of the distance between
the light entry and light exit face (4b) measured in
mm is less than 2:1, and the ratio of the value of the
light entry face (4a) measured in mm2 to the value
of the distance between the light entry and light entry
face (4a) measured in mm is less than 1:2.

5. The vehicle headlamp (2) according to any one of
claims 1 to 4, characterised in that the carrier ele-
ment (4) is a plane-parallel plate which preferably
has a thickness of at least 0.2 mm.

6. The vehicle headlamp (2) according to any one of

claims 1 to 5, characterised in that the masking (5)
consists of a lacquer coating, a polymer or a metal
coating.

7. The vehicle headlamp (2) according to any one of
claims 1 to 6, characterised in that the masking (5)
delimits the light exit face (4b) to a substantially six-
sided geometric shape which consists of a rectan-
gular area and a trapezoid area sitting on one half
of the rectangular area, wherein a side line of the
trapezoid area is in line with a side line of the rec-
tangular area and extends same.

Revendications

1. Phare de véhicule (2) comportant un module d’éclai-
rage (1), dans lequel le module d’éclairage (1) pré-
sente au moins un élément d’éclairage (3) excitable
par éclairage avec une lumière laser pour l’émission
de lumière visible et au moins un élément de support
transparent (4), dans lequel l’élément de support (4)
présente au moins une surface d’entrée de lumière
(4a) et au moins une surface de sortie de lumière
(4b) opposée à la surface d’entrée de lumière (4a),
dans lequel ledit au moins un élément d’éclairage
(3) est disposé sur ladite au moins une surface d’en-
trée de lumière (4a) de l’élément de support (4), pour
l’irradiation de lumière dans la surface d’entrée de
lumière (4a), dans lequel

a) ladite au moins une surface de sortie de lu-
mière (4b) de l’élément de support (4) est déli-
mitée par un masque opaque entourant la sur-
face de sortie de lumière (4b), ou
b) ladite au moins une surface de sortie de lu-
mière (4b) s’étend jusqu’à des surfaces latéra-
les (6a à 6d) de l’élément de support (4), au
moins une surface latérale (6b) présentant deux
parties latérales (6b’, 6b") adjacentes l’une à
l’autre, qui sont inclinées l’une par rapport à
l’autre pour la formation d’une ligne de coupure
clair-obscur,

dans lequel le phare présente en outre une source
de lumière laser (7) pour l’excitation de l’élément
d’éclairage (3) et une lentille de projection (8), en
particulier une lentille de projection asphérique, pour
la formation d’une image de la lumière rayonnée par
le module d’éclairage (1) sur une région se trouvant
devant le phare de véhicule (2),
caractérisé par le fait que
ladite au moins une surface de sortie de lumière (4b)
du module d’éclairage (1) présente un profil adapté
à la courbure (E) du champ d’image de la lentille de
projection (8).

2. Phare de véhicule (2) selon la revendication 1, ca-
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ractérisé par le fait que l’élément de support (4) est
fait de verre.

3. Phare de véhicule (2) selon l’une des revendications
1 ou 2, caractérisé par le fait que ladite au moins
une surface d’entrée de lumière (4a) et ladite au
moins une surface de sortie de lumière (4b) sont
parallèles l’une à l’autre.

4. Phare de véhicule (2) selon la revendication 3, ca-
ractérisé par le fait que le rapport de la surface
d’entrée de lumière (4a) à la surface de sortie de
lumière (4b) se situe entre 1:1 et 1:10, le rapport de
la valeur de la surface de sortie de lumière (4b) me-
surée en mm2 à la valeur de la distance entre la
surface d’entrée de lumière et la surface de sortie
de lumière (4b) mesurée en mm est inférieure à 2:1,
et le rapport de la valeur de la surface d’entrée de
lumière (4a) mesurée en mm2 à la valeur de la dis-
tance entre la surface d’entrée de lumière et la sur-
face de sortie de lumière (4b) mesurée en mm est
inférieure à 1:2.

5. Phare de véhicule (2) selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé par le fait que l’élément de sup-
port (4) est une plaque à faces planes et parallèles,
qui présente, de préférence, une épaisseur d’au
moins 2,2 mm.

6. Phare de véhicule (2) selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé par le fait que le masque (5) est
fait d’une couche de laque, d’un polymère ou d’un
revêtement métallique.

7. Phare de véhicule (2) selon l’une des revendications
1 à 6, caractérisé par le fait que le masque (5) limite
la surface de sortie de lumière (4b) à une forme géo-
métrique sensiblement hexagonale, laquelle est for-
mée d’une surface rectangulaire et d’une surface tra-
pézoïdale posée sur une moitié de la surface rec-
tangulaire, une ligne latérale de la surface trapézoï-
dale prolongeant en alignement une ligne latérale
de la surface rectangulaire.
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